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TEIL 1: Allgemeiner Teil 
 
 

§ 1 
Zweck, Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen, AGB 

 
1. Diese Allgemeinen Benutzungsbedingungen für die Eisenbahninfrastruktur (ABE) re-

geln die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur in unseren Häfen. Die ABE dienen ins-

bes. auch der Gewährleistung einer diskriminierungsfreien Benutzung durch Eisen-

bahnverkehrsunternehmen (EVU) und durch sonstige Zugangsberechtigte auf der 

Grundlage des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG). 

 

2. Die ABE gelten für die gesamte Rechtsbeziehung, die sich aus der Benutzung unserer 

Eisenbahninfrastruktur und der Erbringung der von uns angebotenen Leistungen er-

gibt. 

 

3. Diese ABE beschränken sich auf die Benutzung der im Eigentum von Niedersachsen 

Ports GmbH + Co. KG befindlichen Eisenbahninfrastruktur in den Anschlussgrenzen, 

wie sie sich aus den Örtlichen Betriebsvorschriften (ÖBV,  Teil 3 dieser ABE) beigefüg-

ten Plänen ergeben. Die Nutzung der in anderweitigem Eigentum befindlichen Eisen-

bahninfrastruktur ist mit dem jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmer zu verein-

baren. 

 

4. Soweit diese ABE nicht zur Anwendung kommen, gelten die „Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen und Benutzungsbedingungen der Niedersachsen Ports GmbH & Co. 

KG“. 

 

5. Sämtliche Vertragspartner und alle Nutzer unserer Eisenbahninfrastruktur werden im 

Folgenden als „Nutzer“ bezeichnet. 
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§ 2  
Allgemeine Bestimmungen 

 
1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote im Zusammenhang mit der Benutzung 

der Eisenbahninfrastruktur in unseren Häfen erfolgen ausschließlich auf Grund dieser 

ABE. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 

nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der 

Leistung gelten die ABE als angenommen. Gegenbestätigungen des Nutzers unter Hin-

weis auf abweichende Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.  

 

2. Alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Nutzer bedürfen der Schriftform. 

 

 

§ 3  
Angebote, Kostenvoranschläge, Vertragsabschluss 

 
1. Die Annahme unserer Angebote und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirk-

samkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

 

2. Leistungen im Rahmen der Abgabe eines Kostenvoranschlages werden dem Nutzer 

berechnet, wenn die angebotene Leistung nicht beauftragt wird. Die Kosten ergeben 

sich aus der Preisliste. Im Falle einer Auftragserteilung werden die Kosten auf die Kos-

ten für die Auftragsdurchführung verrechnet.  

 

3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte sowie sonstige Leistungsdaten und die zu 

unseren Angeboten gehörenden Unterlagen, Muster oder Proben sowie insbesondere 

die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder 

Werbematerialien beinhalten keine Zusicherungen oder Garantien im Sinne von § 443 

BGB. 

 

4. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündli-

che Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausge-

hen. 

 

5. Alle Aufträge sind uns schriftlich zu erteilen. Sie müssen alle Angaben und Anweisungen 

enthalten, die für eine ordnungsgemäße Leistungserbringung notwendig sind. Soweit wir 

Auftragsformulare bereitstellen, sind ausschließlich diese zu verwenden.  
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§ 4  
Termine, Verzögerungen etc. 

 
1. Termine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, be-

dürfen der Schriftform.  

 

2. Verzögerungen auf Grund höherer Gewalt – hierzu gehören insbesondere Streik, Aus-

sperrung  u. s. w., – haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen 

nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Leistung um die Dauer der Behinderung zu-

züglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 

erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

 

3. Gleiches gilt für sämtliche Verzögerungen aufgrund von Ereignissen, die bei unseren 

Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, sofern der Bezug von Komponenten 

durch diesen Lieferanten von dem Nutzer vorgegeben wurde und wir den Nutzer auf die 

Rechtsfolgen vorab hingewiesen haben. Im Falle solcher Vorgaben durch den Nutzer 

entfällt auch die Verbindlichkeit von Fristen und Terminen. 

 

4. Erhebliche Verstöße des Nutzers gegen ihm obliegende, wesentliche Vertragspflichten 

berechtigen uns, die uns obliegenden Leistungen im gesetzlichen Umfang zu verweigern 

(Zurückbehaltungsrecht). 

 

 

§ 5 
Zahlung 

 
1. Unsere Rechnungen werden mit Zugang beim Rechnungsempfänger fällig und sind so-

fort ohne Abzug zahlbar. 

Zahlungen des Nutzers werden – unabhängig  von anders lautenden Bestimmungen des 

Nutzers – stets zunächst auf die älteren Schulden des Nutzers angerechnet. Sind be-

reits Kosten und Zinsen entstanden, werden Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann 

auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet. 

 

2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im 

Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.  

 

3. Wenn der Nutzer seine Zahlungen einstellt oder Schecks des Nutzers nicht eingelöst 

werden, wird die gesamte Restschuld sofort fällig, auch wenn wir Schecks angenommen 

haben. 
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4. Der Nutzer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängel-

rügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-

ansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist 

der Nutzer darüber hinaus berechtigt, wenn die Gegenansprüche aus demselben Ver-

tragsverhältnis entstammen. 

 

5. Einwendungen gegen die von uns in Rechnung gestellten nutzungsabhängigen Entgelte 

sind uns binnen 2 Wochen nach Zugang der Rechnung schriftlich anzuzeigen. Die Un-

terlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Gesetzliche Ansprüche 

der Nutzer bei begründeten Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt. Die 

Pflicht zur Zahlung des in Rechung gestellten Nutzungsentgeltes bleibt unabhängig von 

den Einwendungen bestehen. 

 

 

§ 6 
Haftung 

 
1. Wir haften in keinem Falle für  

a) Einbruch-, Diebstahl-, Feuer-, Wasser-, Frost- oder Explosionsschäden,  

b) Güterverstapelungen, 

c) Schäden, die durch höhere Gewalt oder durch Eingriffe von Behörden entstehen,  

d) im Freien gelagerte Güter,  

e) Schäden bei Hilfeleistungen, zu denen wir nicht verpflichtet sind, 

f)   Verzögerungen bei der Abfertigung oder beim Be- und Entladen,  

g) Sach- oder Vermögensschäden, die sich aus der Benutzung unserer Strom- und 

Wasserversorgungseinrichtungen ergeben, 

es sei denn, wir hätten die Schäden zu vertreten. 

 

2. Im Übrigen haften der Nutzer und wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die 

ABE keine abweichende Regelung enthalten. § 254 BGB und – im Rahmen seiner Vor-

aussetzungen - § 13 HPflG gelten in jedem Falle entsprechend. 

 

3. Der Nutzer und wir haften einander nur für unmittelbare Schäden, soweit die gesetzli-

chen Bestimmungen eine solche Beschränkung zulassen.  

 

4. Im Verhältnis zwischen dem Nutzer und uns wird der Ersatz eigener Sachschäden aus-

geschlossen. Dies gilt nicht, wenn der Sachschaden eines Beteiligten den Betrag von 

Euro 5.000,00 übersteigt; es gilt ferner nicht, wenn einem Beteiligten Vorsatz oder grobe 
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Fahrlässigkeit zur Last fällt oder wenn außer eigenen Sachschäden der Beteiligten auch 

Sachschäden Dritter oder Personenschäden zu ersetzen sind. 

 

5. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere 

Beschäftigten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

6. Im Streitfall sind Ansprüche gegen uns ausgeschlossen, wenn sie nicht innerhalb von 6 

Monaten nach Eintritt des Schadens vor dem zuständigen Gericht geltend gemacht wer-

den. 

 

 
§ 7  

Unbekannter Schadenverursacher 
 

Kann nicht festgestellt werden, ob ein Schaden – auch bei Dritten – durch den Nutzer oder 

durch uns entstanden ist, haften beide zu gleichen Teilen. Wenn weitere Nutzer die betreffen-

de Eisenbahninfrastruktur mitbenutzen bzw. mitbenutzt haben, gilt folgendes: 

 

a) weist ein Beteiligter nach, dass er den Schaden nicht verursacht hat, ist er von der Haf-

tung frei, 

b) im übrigen wird der Schaden zunächst nach gleichen Teilen auf die Anzahl der insge-

samt verbliebenen Beteiligten aufgeteilt, 

c) der hiernach auf die Nutzer insgesamt entfallende Anteil wird unter diesen sodann in 

dem Verhältnis aufgeteilt, welches sich aus dem Umfang der tatsächlichen Nutzung der 

Eisenbahninfrastruktur in den letzten drei Monaten vor Schadeneintritt ergibt. 

 

Unsere Haftung ist jedoch in allen Fällen entsprechend § 6 beschränkt. 

 

 

§ 8 
Forderungsabtretung, Übertragung des Vertrages 

 
1. Eine Abtretung von Forderungen gegen uns ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung 

zulässig. 

 

2. Rechte und Pflichten aus mit uns abgeschlossenen Infrastrukturbenutzungsverträgen 

dürfen nicht auf Dritte übertragen werden. Ausnahmsweise können sich die Nutzer zur 

Erbringung von Leistungen anderer EVU’s als Subunternehmer bedienen, soweit diese 

ebenfalls einen gültigen Infrastrukturnutzungsvertrag mit uns geschlossen haben. 
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§ 9  
Beendigung des Vertrages / Nutzungsuntersagung 

 
1. Unbeschadet sonstiger Ansprüche sind wir berechtigt, aus wichtigen Gründen und ins-

besondere aus den nachstehend angeführten Gründen die Benutzung unserer Eisen-

bahninfrastruktur zu untersagen und Infrastrukturnutzungsverträge fristlos zu kündigen: 

a) wenn der Nutzer die erforderlichen Voraussetzungen für den Zugang zu der 

von uns zur Verfügung gestellten Eisenbahninfrastruktur nicht mehr erfüllt, ins-

besondere die in Teil 2 § 15 genannte Genehmigung nicht mehr vorliegt oder 

eine Unter- oder Nichtdeckung des Versicherungsrisikos eingetreten ist, 

b) wenn der Nutzer die ihm gemäß Infrastrukturnutzungsvertrag zustehenden 

Rechte und Pflichten ohne unsere Zustimmung auf eine andere natürliche oder 

juristische Person überträgt, 

c) wenn uns eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses wegen grober Verstöße 

des Nutzers gegen grundlegende Bestimmungen des Infrastrukturnutzungsver-

trages oder der ABE unzumutbar geworden ist, 

d) wenn die zuständige Sicherheitsbehörde feststellt, dass der Nutzer – nicht nur 

hinsichtlich einzelner Fahrzeuge – die notwendigen Sicherheitsstandards nicht 

oder nicht mehr erfüllt. 

 

2. Wir sind berechtigt, den Infrastrukturnutzungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von 14 Tagen jederzeit zu kündigen, wenn der Nutzer innerhalb der letzten 3 Mona-

te vor der Kündigung sein Zugangsrecht aus solchen Gründen nicht wahrgenommen 

hat, die er zu vertreten hat. 

 

 

§ 10  
Geheimhaltung 

 
Die Nutzer verpflichten sich, alle im Zusammenhang mit den vertragsgegenständlichen Leis-

tungen erlangten Informationen, die nicht bereits öffentlich zugänglich sind, vertraulich zu be-

handeln.  
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§ 11  
Bekanntmachung, Änderung, Vertragsauflösung 

 
1. Die ABE sowie Änderungen der ABE werden bei uns zur Einsicht bereitgehalten. 

 

2. Änderungen dieser ABE teilen wir den Nutzern schriftlich mit. Sie gelten als angenom-

men, wenn der Nutzer nicht binnen eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung 

schriftlich widerspricht; widerspricht dieser den mitgeteilten Änderungen, gilt ein mit dem 

Nutzer geschlossener Infrastrukturnutzungsvertrag als aufgelöst, es sei denn, die Ände-

rungen sind für den Nutzer unzumutbar. Hierauf weisen wir in der Änderungsmitteilung 

besonders hin. Änderungen werden zum 1. des übernächsten Monats wirksam, indem 

die Änderungsmitteilung dem Vertragspartner zugegangen ist.  

 

3. Im Übrigen gelten § 4 Abs. 1, 3 und 6 EIBV entsprechend. 

 

 

§ 12 
Schriftform, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 

 
1. Alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Nutzer bedürfen der Schriftform. 

 

2. Für diese ABE und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Nutzer gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

3. Soweit der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, ist Oldenburg ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

sich aus den Vertragsverhältnissen unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 

 

4. Sollte eine Bestimmung in diesen ABE oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 

Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich eine 

Regelungslücke ergeben, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmun-

gen oder Vereinbarungen nicht berührt, es sei denn, das Festhalten am Vertrag würde 

für eine der Parteien eine unzumutbare Härte darstellen.  
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TEIL 2: Besonderer Teil: 
 
 

§ 13  
Allgemeines 

 
1. Wir stellen die Eisenbahninfrastruktur allen Berechtigten diskriminierungsfrei in gleicher 

Weise und entsprechend der vorhandenen Leistungsfähigkeit der Eisenbahninfrastruktur 

zur Verfügung. 

 

2. Für die sichere Durchführung von Zug- oder Rangierfahrten auf unserer Eisenbahninfra-

struktur ist der Nutzer verantwortlich; unsere Verantwortlichkeit aus diesen ABE und aus 

den gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Der Nutzer haftet für alle von ihm ver-

ursachten Schäden und hält uns bei Schädigungen Dritter von deren Ansprüchen frei, 

soweit uns nicht ein Mitverschulden zur Last fällt. 

 

3. Erleidet der Nutzer bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur einen Schaden, der 

mindestens auch von einem Dritten verursacht wurde, ist der Nutzer verpflichtet, hieraus 

resultierende Schadensersatzansprüche – notfalls auch gerichtlich – zunächst dem Drit-

ten gegenüber geltend zu machen, bevor wir in Anspruch genommen werden können. 

Wir werden dem Nutzer hierzu in dem erforderlichen Umfang alle uns gegen den Dritten 

zustehenden Ansprüche abtreten. 

 

4. Detailvorschriften und örtliche Regelungen ergeben sich aus den jeweiligen Örtlichen 

Betriebsvorschriften (ÖBV) für die Eisenbahninfrastruktur unserer Hafenbahnen, die Be-

standteil dieser ABE sind, vgl. Teil 3. 

 

§ 14 
Begriff, Qualität und Ausstattung der Eisenbahninfrastruktur 

 
1. Eisenbahninfrastruktur im Sinne der ABE sind die Betriebsanlagen der Eisenbahnen im 

Geltungsbereich dieser ABE, vgl. § 1 Abs. 3. 

 

2. Qualität und Ausstattung der Eisenbahninfrastruktur wird im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften allein von uns bestimmt. Wir sind insbesondere berechtigt, Qualität und 

Ausstattung der Eisenbahninfrastruktur jederzeit zu modifizieren. Bestehende vertragli-

che Verpflichtungen über die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur bleiben hiervon un-

berührt.  
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3. Stellt der Nutzer besondere über die bestehende Eisenbahninfrastrukturqualität hinaus 

gehende Anforderungen, so ist insbesondere über Ausführung, Umfang, Dauer und Fi-

nanzierung eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen. Wir sind berechtigt, den Ver-

tragsabschluss abzulehnen. 

 

 

§ 15 
Voraussetzungen der Ausübung von Zugangsrechten, Nutzungsumfang 

 
Bedingung für die Ausübung von Zugangsrechten nach dem Infrastrukturnutzungsvertrag ist 

das Vorliegen der nachfolgend genannten Voraussetzungen:  

 

1. Genehmigungen 

 

Voraussetzung für die Ausübung von Zugangsrechten nach dem Infrastrukturnut-

zungsvertrag ist der Nachweis des Nutzers, dass er die gesetzlich vorgesehene 

Genehmigung für das Erbringen der Eisenbahnverkehrsleistung besitzt. Der Wi-

derruf sowie jede Änderung einer Genehmigung ist uns unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. 

 

2. Haftpflichtversicherung 

 

Der Nutzer weist nach, dass er eine Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der 

Verordnung über die Haftpflichtversicherung der Eisenbahnen vom 21.12.1995 

(BGBl I Seite 2101) abgeschlossen hat. Das Erlöschen oder Änderungen zum be-

stehenden Versicherungsvertrag werden uns unverzüglich schriftlich angezeigt. 

 

3. Anforderung an das Personal, Orts- und Streckenkenntnis

 

3.1 Der Nutzer ist verpflichtet, nur solches Personal einzusetzen, welches den Anforde-

rungen entspricht, die sich aus den für die Erbringung der vorgesehenen Eisen-

bahnverkehrsleistung maßgeblichen Rechts- und sonstigen Vorschriften, insbe-

sondere der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 8.5.1967 (BGBl II 

Seite 1563) sowie Regelungen, insbesondere jenen für die Sicherheit und Ordnung 

des Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahnbetriebes ergeben. Das Personal muss 

darüber hinaus mit den für die Benutzung unserer Eisenbahninfrastruktur gelten-

den Vorschriften vertraut sein. 
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Der Nutzer hat während der Vertragsdauer uns auf Verlangen jederzeit insbeson-

dere nachzuweisen, dass das vor Ort eingesetzte Personal 

 - über die erforderlichen Ortskenntnisse verfügt, 

- die deutsche Sprache in Wort und Schrift ausreichend beherrscht, um sowohl 

unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei Störungen in der Betriebsab-

wicklung die Anwendung der Vorschriften in Wort und Schrift sowie einen Informa-

tionsaustausch zu ermöglichen. 

 

3.2 Wir vermitteln, soweit der Nutzer hierzu nicht in der Lage ist, dem Personal des 

Nutzers vor seinem Einsatz die erforderliche Ortskenntnis. Wir berechnen hierfür 

ein Entgelt gemäß Preisliste. Alternativ kann der Nutzer einen ortskundigen Lotsen 

einsetzen. 

 

3.3 Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen in unseren Häfen (Port Security) 

darf sich nur Personal für die Dauer der Fahrten im Hafen aufhalten, welches die 

Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Der Nutzer hat uns vor Aufnahme einer Tätigkeit 

im Hafen das für den Einsatz vorgesehene Personal unter Angabe des vollständi-

gen Namens, des Geburtsdatums und des Wohnortes zu benennen und zugehöri-

ge Fotos (Porträtaufnahmen) in digitaler Form zu übergeben, damit die Zugangs-

berechtigten im Zusammenhang mit den Sicherheitsbestimmungen überprüft wer-

den können; soweit möglich, soll dies spätestens 2 Wochen vor Aufnahme der Tä-

tigkeit im Hafen erfolgen, anderenfalls so bald wie möglich. Das Personal des Nut-

zers muss sich jederzeit ausweisen können. Für den entstehenden Aufwand be-

rechnen wir ein Entgelt gemäß Preisliste. 

 

4 Anforderungen an die Fahrzeuge

 

4.1 Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen nach Bauweise, Ausrüstung und 

Instandhaltung den Bestimmungen der EBO oder der Niedersächsischen Verord-

nung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen oder §§ 6 ff. der Verordnung 

über die Interoperabilität des Europäischen Eisenbahnsystems (TEIV) entsprechen 

und von der zuständigen Aufsichtsbehörde abgenommen sein. Der Nutzer weist 

dieses auf Verlangen vor dem Einsatz der Fahrzeuge durch eine Zulassungsbe-

scheinigung der für die Eisenbahnaufsicht zuständigen Behörde nach. 

 

4.2 Verwendet der Nutzer Fahrzeuge abweichend von Ziffer 4.1, haftet er für alle dar-

aus entstehenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden auch ohne Verschulden. 
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5. Anforderungen an die Ladung

 

 Der Nutzer darf nachstehende Ladungen nur nach vorheriger Anmeldung in den 

Hafen bringen: 

 

 a.  gefährliche Stoffe 

 b.  explosive Stoffe 

 c.  radioaktive Stoffe 

 d.  sonstige außergewöhnliche Ladungen (z.B. Waffen). 

 

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die Einfahrt mit solchen Ladungen ggf. 

der Zustimmung der zuständigen Sicherheitsbehörde bedarf. 

 

Bei Ladungen mit Lademaßüberschreitungen ist unsere vorherige Zustimmung er-

forderlich. 

 

 Die Anmeldung hat so früh wie möglich vor Durchführung der entsprechenden 

Fahrt zu erfolgen. Die Erteilung einer Zustimmung ist abhängig von der Einhaltung 

der für den Hafen geltenden Bestimmungen. Ein Anspruch auf Durchführung dieser 

Fahrten besteht nicht. 

 

 

§ 16 
Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 

 
1. Für die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur gelten unsere Örtlichen Betriebsvorschrif-

ten (ÖBV), vgl. Teil 3. Diese sowie weitere notwendige Unterlagen stellen wir dem Nut-

zer zur Verfügung. Dieser ist verpflichtet, seine Mitarbeiter und andere natürliche oder ju-

ristische Personen, deren er sich im Zusammenhang mit der Eisenbahninfrastruktur be-

dient, vorab nachweislich mit den Betriebsvorschriften vertraut zu machen und auf die 

Einhaltung der Bestimmungen zu achten. 

 

2. Der Nutzer ist verpflichtet, die benutzte Eisenbahninfrastruktur rechtzeitig zum zeitlichen 

Ende der zugewiesenen Kapazität zu räumen. Wir sind unbeschadet sonstiger Rechte 

berechtigt, die Eisenbahninfrastruktur auf Kosten und Gefahr des Nutzers zu räumen 

oder räumen zu lassen.  

Diese Verpflichtung gilt auch für die Räumung der außerhalb der Hochwasserschutzan-
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lagen gelegenen Eisenbahninfrastruktur bei Sturmfluten und anderen außergewöhnli-

chen Umständen (z.B. Feuer). 

Kommt der Nutzer seiner Verpflichtung nicht nach, haftet er für den daraus entstehenden 

Schaden; § 254 BGB bleibt im Falle eines Mitverschuldens unsererseits unberührt. 

 

3. Gleise zur Abstellung von Fahrzeugen werden dem Nutzer entsprechend der zur Verfü-

gung stehenden Kapazitäten von uns zugewiesen. Die Abstellung von Fahrzeugen er-

folgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Bei längerer Nutzung fallen Standkosten gemäß 

unserer Preisliste an. Im Übrigen gelten die jeweiligen ÖBV. 

 

4. Wir haben das Dispositions- und Anweisungsrecht. Unseren  Anordnungen ist unbedingt 

Folge zu leisten. Näheres ergibt sich aus den ÖBV. 

 

 
§ 17 

Rechte und Pflichten der Parteien 
 

1 Grundsätze

 

1.1 Die Parteien verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die den 

Besonderheiten bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur Rechnung trägt und 

negative Auswirkungen auf die andere Partei so gering wie möglich hält. 

 

1.2 Zur Gewährleistung eines Höchstmaßes an Sicherheit und Effizienz bei der Benut-

zung der Eisenbahninfrastruktur übermitteln sich die Parteien gegenseitig und un-

verzüglich alle notwendigen Informationen. 

 

1.3 Die Parteien benennen im Infrastrukturnutzungsvertrag eine oder mehrere Perso-

nen beziehungsweise Stellen, die befugt und in der Lage sind, binnen kürzester 

Zeit betriebliche Entscheidungen in deren Namen zu treffen. Der Nutzer stellt si-

cher, dass während der Dauer der Benutzung Personal vorhanden ist, welches In-

formationen von uns entgegennehmen kann sowie befugt und in der Lage ist, ins-

besondere betriebliche auf die jeweilige Eisenbahnverkehrsleistung bezogene 

Entscheidungen zu treffen. 
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2 Anmeldung von Eisenbahnverkehren

 

2.1 Allgemeines 

 

Die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur setzt eine Anmeldung nach Maßgabe die-

ses Abschnitts voraus. Die Anmeldung wird abgelehnt, wenn – nach Durchführung 

des Koordinierungs- und Konfliktlösungsverfahrens gem. § 22 – Kapazitätseng-

pässe vorliegen, weil ein anderer Antrag Vorrang hat. Dem Anmeldenden wird die 

baldmöglichste freie Kapazität benannt. 

 

2.2 Anmeldungen 

 

2.2.1 Inhalt von Anmeldungen 

Einzelheiten zu den Anmeldungen ergeben sich aus den ÖBV.  

 

2.2.2 Fehlende Angaben 

 

Fehlende Angaben werden wir bei den von dem Nutzer benannten Perso-

nen oder Stellen nachfordern. Der Nutzer ist verpflichtet, die fehlenden An-

gaben unverzüglich nach Nachforderung zu übermitteln. Die Anmeldung 

gilt erst mit Übermittlung der fehlenden Angaben als zugegangen. 

 

2.2.3 Nicht fristgerechte Anmeldungen/ Änderungen von Anmeldungen 

 

Ändert der Nutzer seine Anmeldung ganz oder teilweise, berechnen wir 

dem Nutzer für den durch die Veränderung der Anmeldung entstandenen 

Aufwand ein Entgelt gemäß Preisliste. 

 

3 Informationen

 

3.1 Informationen durch uns 

 

Wir informieren den Nutzer im Rahmen der Disposition unverzüglich und – soweit 

erforderlich – fortlaufend über folgende Umstände: 
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a. den Zustand der Eisenbahninfrastruktur (z. B. Bauarbeiten, vorübergehende 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, Signaländerungen, Änderungen in der Qua-

lität des Fahrwegs) 

b. etwaige Besonderheiten 

c. Unregelmäßigkeiten während der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 

d. sonstige Umstände, die sich auf die Betriebssicherheit auswirken können. 

 

3.2 Informationen durch den Nutzer  

 

Der Nutzer stellt sicher, dass wir über folgende Umstände unverzüglich informiert 

werden: 

 

a. Zusammensetzung des Zuges  

 (Länge, Gewicht, Fahrzeuganzahl, Wagennummern) 

b. eingesetztes Personal  

c. etwaige Besonderheiten (z. B. nicht RIC-/RIV-fähige Fahrzeuge, Beförderung 

gefährlicher Güter gemäß GGVE/RID, Lademaßüberschreitungen) 

d. sonstige Umstände, die sich auf die Betriebssicherheit auswirken können 

e. andere gegebenenfalls für die Leistungsabrechnung notwendigen Angaben. 

 

4 Abwicklung des Eisenbahnbetriebes/ Disposition

 

4.1 Dispositionsgrundsätze 

 

Die Planung einer Zug- oder Rangierfahrt erfordert die Genehmigung durch unse-

ren Disponenten oder den Fahrdienstleiter. Ergibt sich im Rahmen des Koordinie-

rungs- und Konfliktlösungsverfahrens gem. § 22, dass die Leistungsfähigkeit der 

Eisenbahninfrastruktur erschöpft ist, wird die Genehmigung versagt. 

 

Den Zeitpunkt und Ablauf einer Fahrt gibt der Hafenbetrieb vor. Schiffsumschlag 

und dadurch bedingte Ladeverkehre sowie die Abfertigung von Schiffen haben 

Vorrang. Dem Nutzer wird vom Disponenten oder Fahrdienstleiter der Zeitpunkt 

der jeweiligen Fahrt bzw. der Fortsetzung der Fahrt nach Fahrtunterbrechung mit-

geteilt.  

 

Der Nutzer muss zum genannten Zeitpunkt einsatzbereit sein. Ist der Zeitpunkt 

verstrichen, muss eine erneute Zuweisung eines Zeitpunktes durch den Disponen-
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ten oder Fahrdienstleiter erfolgen. 

 

4.2 Dispositionsprioritäten  

 

Bei mehreren Anträgen über zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende Nut-

zungen wird solchen Anträgen Vorrang gewährt, die notwendige Folge der mit ei-

nem Betreiber der Schienenwege vereinbarten Zugtrasse sind. 

 

5 Störungen in der Betriebsabwicklung 

 

5.1 Betriebsstörungen umfassen alle Unregelmäßigkeiten, Abweichungen vom verein-

barten Fahrplan sowie andere besondere Vorkommnisse. 

 

5.2 Von seiner Tätigkeit ausgehende Betriebsstörungen hat der Nutzer uns unverzüg-

lich zu melden, auch wenn keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Sicherheit 

und Ordnung des Betriebes zu erwarten sind.  

 

5.3 Über hafenbedingte Betriebsstörungen oder solche, die von Tätigkeiten anderer 

Zugangsberechtigter ausgehen, werden wir von dem Nutzer unverzüglich infor-

miert. 

 

5.4 Abweichungen von den vereinbarten Fahrten insbesondere aufgrund von Betriebs-

störungen, Unfällen, Umwelt- oder Witterungseinflüssen, unabwendbaren Ereignis-

sen und Arbeitskampfmaßnahmen im Bereich der Nutzer sowie anderer Zugangs-

berechtigter liegen im Rahmen des allgemeinen Betriebsrisikos. Sie gehen jeweils 

zu Lasten und auf wirtschaftliches Risiko des im Einzelfall davon beeinträchtigten 

Nutzers und berechtigen diesen nicht zur Verweigerung seiner vertraglichen Rech-

te und Pflichten. Dies gilt nicht, soweit die Abweichungen von uns zu vertreten sind. 

 

5.5 Wir ergreifen unter angemessener Berücksichtigung der Belange der Betroffenen 

alle gebotenen und zumutbaren Maßnahmen, um zu normalen Betriebsbedingun-

gen zurück zu kehren. Hierzu können wir Fahrten verlangsamt oder beschleunigt 

verkehren lassen, umleiten oder die Benutzung einer anderen als der zugewiese-

nen Eisenbahninfrastruktur vorsehen. 

 

5.6 Bei Störungen in der Betriebsabwicklung, die eine Nutzung der Eisenbahninfra-

struktur oder Teilen dieser unmöglich machen, werden wir dem Nutzer Alternativen 
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anbieten, sofern dieses aufgrund der örtlichen oder betrieblichen Gegebenheit 

möglich ist. 

 

5.7 Der Nutzer hat Störungen in der Betriebsabwicklung, die seinem Verantwortungs-

bereich zuzurechnen sind (z. B. Ausfall von Triebfahrzeugen) unverzüglich zu be-

seitigen. Er hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Eisenbahninfrastruk-

tur nicht über das genehmigte Maß hinaus in Anspruch genommen wird (z.B. durch 

liegen gebliebene Züge). Soweit ihm dies möglich und zumutbar ist, wirkt er auf 

unser Verlangen und gegen Ersatz der ihm entstehenden Kosten auch an der Be-

seitigung von Betriebsstörungen mit, die durch Dritte herbeigeführt wurden  

(z. B. durch Gestellung von Triebfahrzeugen und Personal). In jedem Falle sind wir 

auch jederzeit berechtigt die Störung der Betriebsabwicklung auf Kosten des Ver-

ursachers zu beseitigen (z.B. durch Abschleppen liegen gebliebener Züge).  

 

§ 18 
Unsere weiteren Rechte  

 
1 Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis

 

Wir haben auf unserem Betriebsgelände das Recht, uns jederzeit davon zu überzeugen, 

dass der Nutzer seinen vertraglichen Pflichten nachkommt. Wir haben insbesondere das 

Recht, uns davon zu überzeugen, ob  

 

 a. der Nutzer den vertraglich vereinbarten Nutzungszweck nicht überschreitet 

  

b. das eingesetzte Personal den Anforderungen dieser ABE sowie den Sicher-

heitsbestimmungen für den jeweiligen Hafen entspricht. 

  

Soweit es zur Gewährleistung eines sicheren und ordnungsgemäßen Betriebs 

notwendig ist, können unser Personal sowie unsere Beauftragten Fahrzeuge, An-

lagen und Einrichtungen des Nutzers betreten und dessen Personal Weisungen 

erteilen. Das Personal hat diesen Weisungen Folge zu leisten. 

 

2 Unterhaltung und Instandsetzung der Eisenbahninfrastruktur

 

2.1 Wir sind berechtigt, notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten  

an der Eisenbahninfrastruktur jederzeit durchzuführen. 
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2.2 Über geplante Arbeiten, welche zur Beeinträchtigung der Betriebsabwicklung ge-

eignet sind, informieren wir die Nutzer unverzüglich und – soweit erforderlich – fort-

laufend. 

 

2.3 Wir sind dem Nutzer gegenüber nicht zum Schadensersatz wegen etwaiger hieraus 

resultierender Betriebsbeeinträchtigungen verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir be-

reits vor der Anmeldung über Arbeiten im Sinne von Ziff. 2.2 informiert waren und 

dies den Nutzern nicht mitgeteilt haben. Für den Fall, dass wir aus den genannten 

Gründen nicht leisten können, entfällt auch die Leistungspflicht des Nutzers. Bei 

nur teilweiser Erfüllung mindert sich die Leistungspflicht des Nutzers entsprechend. 

 

2.4 Notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten führen wir im Rahmen 

des wirtschaftlich Zumutbaren so durch, dass negative Auswirkungen auf den Be-

trieb der Eisenbahninfrastruktur so gering wie möglich gehalten werden. 

 

 

§ 19 
Gefahren für die Umwelt 

 
1. Kommt es in Zusammenhang mit der Betriebsabwicklung des Nutzers zu umweltgefähr-

denden Emissionen oder werden umweltgefährdende Stoffe aus den von dem Nutzer 

verwendeten Betriebsmitteln in unsere Infrastrukturbestandteile oder in das Erdreich ein-

getragen oder bestehen Explosions-, Brand- oder sonstige Gefahren, hat der Nutzer uns 

unverzüglich zu verständigen. Diese Meldung lässt die Verantwortung des Nutzers für 

die sofortige Einleitung von Gegen- und Rettungsmaßnahmen (z.B. Benachrichtigung 

der zuständigen Polizeibehörde, Feuerwehr usw.) unberührt. Macht die Gefahrensituati-

on gemäß Satz 1 eine Räumung der Eisenbahninfrastruktur oder von sonstigen Anlagen 

und Einrichtungen notwendig, trägt der Nutzer die Kosten. Der Nutzer hat alle notwendi-

gen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen oder trägt alle Kosten der für die Beseitigung 

der freigesetzten umweltgefährdenden Stoffe notwendigen Maßnahmen, wenn sie bei 

seinen Verkehrsleistungen - auch unverschuldet - aufgetreten sind; das Wahlrecht steht 

uns zu. Ist ein Verursacher nicht feststellbar, bestimmt sich die Haftung nach Teil 1, § 7. 

 

2. Werden wir als Zustandsstörer zur Beseitigung von Umweltschäden verpflichtet, die 

durch den Nutzer – auch unverschuldet – verursacht worden sind, trägt der Nutzer die 

uns entstehenden Kosten.  
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3. Soweit uns ein Mitverschulden trifft, beteiligen wir uns entsprechend an allen notwendi-

gen Maßnahmen und Kosten. 

 

 

§ 20 
Nutzungsentgelt 

 
1. Die Nutzungsentgelte ergeben sich aus unserer „Preisliste für die Benutzung der Eisen-

bahninfrastruktur der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG“. 

 

2. Die zu entrichtenden Entgelte sind in Euro zu leisten und werden zuzüglich der gesetzli-

chen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet. 

 

 

§ 21 
Sicherheitsleistung 

 
1. Wir machen die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur von der Leistung einer angemes-

senen Sicherheit abhängig, wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Nutzers beste-
hen. 

 
2. Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Nutzers können insbesondere bestehen 

 
- bei länger als einem Monat dauernden Zahlungsverzug mit einem vollen Rech-

nungsbetrag bzw. mit einer vollen monatlich zu entrichtenden Zahlung, 
 

- bei Zahlungsrückständen in Höhe eines in den vergangenen drei Monaten durch-
schnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes oder 
 

- bei Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. 
 

3. Angemessen sind monatliche Sicherheitsleistungen in Höhe eines in den kommenden 
drei Monaten durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes. Lässt sich dieses nicht 
ermitteln, ist auf die Höhe des in den vergangenen drei Monaten zu entrichtenden 
durchschnittlichen Monatsentgeltes abzustellen. 
 

4. Die Sicherheitsleistung kann gem. § 232 BGB oder durch Bankbürgschaft (selbstschuld-
nerisch, auf erstes Anfordern und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage) er-
bracht werden. 
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5. Kommt der Nutzer dem in Textform veräußerten Verlangen nach Sicherheitsleistung 
nicht innerhalb von 10 Tagen nach, sind wir ohne weitere Ankündigung zur Leistungs-
verweigerung berechtigt, bis die Sicherheitsleistung erbracht worden ist.  
 

6. Der Nutzer kann die Sicherheitsleistung durch monatliche Vorauszahlung des zu entrich-
tenden Entgeltes abwenden. 
 

 

 

§ 22 
Koordinierung / Konfliktlösung 

 
Liegen Anträge über zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende Nutzungen oder sonstige 
Konflikte vor, gehen wir im Rahmen des § 10 EIBV mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lö-
sung wie folgt vor: 
 
a) Wir nehmen Verhandlungen mit allen von einem Konflikt betroffenen Nutzern zugleich 

auf. Alle Betroffenen sind mit gleichem Informationsstand an den Verhandlungen zu 
beteiligen. 
 

b) Wir können abweichend von a) einzelnen von einem Konflikt betroffenen Nutzern Nut-
zungen anbieten, die von den beantragten Nutzungen abweichen. Wir werden Verhand-
lungen mit allen von einem Konflikt betroffenen Nutzern aufnehmen, wenn bilaterale 
Verhandlungen nicht zum Erfolg geführt haben. 
 

c) Kommt eine Einigung nicht zu Stande, greift das Verfahren nach § 10 Abs. 6 Nr. 1 EIBV.  
 

d) Kann anhand der Kriterien des § 10 Abs. 6 EIBV keine Entscheidung getroffen werden, 
entscheiden wir in der Reihenfolge der nachfolgenden Kriterien: 

− Abstellkapazitäten werden nur in dem Umfang zugeteilt, der für die Durchfüh-
rung der Zug- und Rangierfahrten nicht benötigt wird; 

− hafenbezogene Eisenbahnverkehre werden gegenüber sonstigen Nutzungen 
(Baulogistik, touristische Verkehre usw.) bevorzugt behandelt; 

− früher eingegangene Nutzungswünsche haben Vorrang. 
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Teil 3: Örtliche Betriebsvorschriften 
Es gelten vorläufig noch die bisherigen Örtlichen Richtlinien der jeweiligen Niederlassung von 
Niedersachsen Ports. Eine Neufassung der ÖBV tritt voraussichtlich noch 2008 in Kraft. 
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